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Zweiundzwanzigſte Plenarſitzung vom 2. Juni .

In heutiger Sitzung erſtattete die IV . Commiſſior Bericht
über

die Reviſion der Diſtrie calfonds - Rechnungen
durch die Kreisſtiftun d5
Fonds zu den Beſoldungen und ſonſtigen ſſen
der Stiftungsreviſoren zu leiſtend Beiträge

Zu dieſer Berichtserſtattung hatte die Commiſſion den Auf⸗

trag durch die Seite 135 , pos . 44, von ſieben Diöceſen in
dieſem Betreff vorgetragenen Wünſche

Die Anträge der Commiſſion gingen dahin
Hochwürdige Generalſynode möge bei Seiner König

lichen Hoheit dem Großherzog d ſte N
ſtellen , gnädigſt zu ve n

1) daß die bei den Kr eſte evange
liſchen Stiftungsreviſione 1 1i, und die Verwal

tung der evangeliſchen Diſtricts - u 1d
veit

ſie den Aemtern und den isher

tragen war , dieſen entzogen , ſofort 1

daß die Rechnungsreviſion , ſo wie die Beauſſichtigung
er Verwaltung ſämmtlicher evangeliſchen Diſtri und

1
2

Localfonds dem evan geliſchen Oberkirchenrath a
ich überwieſen werde ; endlich

daß die evangeliſchen Diſtricts - und Localfonds zu den
Koſten der Rechnungsreviſion und ſonſtigen Beaufſich
tigung künftig nur in dem Verhältniß beizutragen haben ,
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wie dies von den Gemeinden , Minderjährigen , Mund⸗

todten ꝛc. geſchieht .

Begründung dieſer Anträge ſtellt die Commiſſion den

atz oben an , daß die jetzigen Reviſionskoſten im grellen Miß⸗(

verhältniß mit den früheren ſtehen , wie ſolche vor dem Jahr

1834 bezahlt wurden . Hier nur einige Beiſpiele durch Zahlen .

Frühere Jetziger Be
75 Jes zer Jährlicher

8 . Mehrbetrag .
Regiekaſſe

Wertheim 8

ſcd
3 fl . 45 kr. 346 fl . 42 kr. 323 fl . 17 kr .

Neckarbiſchofsheim 4½ 52 61 „ 28 „ 56 36 . 7

Mannheim . 5 % 30 , 163 7½2 „ 181353

Für d ganzen evangeliſchen Landestheil durchgeführt ,

alaubt die Commiſſion einen jährlichen Mehraufwand von

Ca. 5000 fl. gegen früher annehmen zu müſſen . Dieſe Summe

erſcheint um ſo bedeutender , wenn man in Erwägung zieht ,

daß die betreffenden Fonds dadurch ihrem Stiftungszwecke ,5

wegen der vollſtändigen Erfüllung derſelben , entzogen werden .

Die Commiſſion ſieht ein, daß das Oberaufſichtsrecht des 38
über die milden Stiftungen t nur allein durch das eigene

Intereſſe derſelben , e' rn auch durch Rückſichten auf 00
emeine W̃ he zerufen ſey. Aber ſie beklagt es , daß

die dadurch veranlaßten Koſten nicht gleichförmig gehalten ſeyen ,

mit den Koſten für die Beaufſichtigung anderer Inſtitutionen ,

welche gleichfalls der Beaufſichtigung der Staatsregierung be —

dürfen ; ja ſie kann ſich nicht einmal befreunden mit der An⸗

ſicht , daß die Stiftungen die Koſten für Beaufſichtigung ihres

Wird
Rechnungsweſens ausſchließlich und allein tragen ſollen

das Vermögen der milden Stiftungen durch ſchlechte Verwal —

edie Laſt der Kirchenbedürfniſſe und die

Unterſtützung der Armen , ſo weit ſie bis jetzt aus jenen Fonds

geſchöpft wurde , theils auf die Gemeinden und deren einzelne

Glieder , theils auf die Staatskaſſe . Somit liegt es unbeſtritten

im eigenen Intereſſe des Staats , darüber wachen zu laſſen ,

daß ſolche Fälle nicht eintreten .

Eine Ungleichförmigkeit bezüglich der Staats saufſicht auf

andere Inſtitutionen findet die Commiſſion darin , daß die
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Rechnungen der Gemeinden , Mind rjährigen , Mundtodten und

Abweſenden lediglich gegen Vergütung

Gebühr durch vom Staat beſoldete

diren läßt . Sie findet es unangemeſſen , daß die zu den edel

ſten Zwecken beſtimmten Stiftungen in Bezug auf die Koſten

ihrer Beaufſichtigung härter gehalten werden f als di

eben genannten Corporationen und Individuer

In Bezug auf den zweiten Antrag erwähnt die Commiſſic

der verſchiedenen Uebelſtände , mit denen die Kirch

räthe bei der jährlichen Reviſion der Stiftungsrechn

der Beantwortung der aufgeſtellt werdenden Notaten , zu käm

pfen haben . Sie ſind ſo verſchiedenartig d bez f˖

Anforderungen in formeller Beziehung jedes Jahr ſo abweichend

von einander , daß der Rechner und Kirchengemeinderath auch

bei dem beſten Willen nicht das ermöge was die

Reviſion verlangt

Selbſt von einer allgemeinen Verwaltungs - und Rechnungs

Inſtruction erwartet ſie keine vollſtändige Abhülfe , wegen der

in einer ſolchen Inſtruction nicht vorherzuſehenden Fälle , die

immerhin nach individuellen Anſichten notaminirt werden wür

den , von einer Reviſion , welche von drei vorgeſetzten Behörden

inſtruirt werde . Geſchähe dagegen die Reviſion bei dem Ober —

kirchenrath unter der Leitung eines Reviſionsvorſtandes , ſo wür

den bald beſtimmte Grundſätze feſtgeſtellt , und d t a us

verſchiedenen perſönlichen Anſichten entſpringende Beanſtan

dungen beſeitigt ſeyn Der Commiſſion erſcheint der Wunſch

ſehr beachtungswerth , daß die Verwaltung der in Frage ge

ſtellten Fonds mit Ausſchluß der Aemter und Kreisregierungen

künftig durch den hohen evangeliſchen Oberkirchenrath möcht

beaufſichtigt werden . Dieſer ſey die rechte Centralbehörde , zu

gleich Staats - und Kirchenſtelle , welche die Bedürfniſſe genau

kenne , und die Ausführung der Verwaltungsanordnungen von

einem Reſpicienten überwachen laſſen könne . Gewiß ſey es

nicht heilſam , daß das Anweiſungs - und Aufſichtsrecht unter

ſo viele Adminiſtrativbehörden , — Aemter und Kreisregierun —

gen — dertheilt ſey , weil dadurch die Verwaltung und Aufſicht
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der Einheit entbehre , und es viel leichteren öglich ſey , daß ein

Fond ſeinem Zweck alienirt werde

Nach einer längern Diseuſſion , in welcher von Seiten der

Synodalmitglieder die Mißſtände hervorgehoben wurden welche

der beſtehende Zuſtand der Reviſionen der in Frage geſtellten
8

Rechnungen mit ſich führe , wurden die Commiſſionsanträge

Nr . 1, 2 und 3 zur Abſtimmung gebracht , und von der Synode

einſtimmig angenommen . Ein Mitglied der Synode hatte im

Laufe der Discuſſion d Antrag geſtellt , die vorgetragenen

Bitt dal dern , dem Oberkirchenrath zu überlaſſen ,

ſt in Erwägung zu ziehen , ob die von der Commiſſion

gemachten Vorſchläge zur Ausführung ſich eignen . Da aber

dieſer Antrag nicht unterſtützt wurde , ſo konnte er nicht zur

Fe 1* Umn 1 * * 5
Abſtimmung gebracht werden

Die XI . Commiſſion erſtattete hierauf Bericht über eine

Eingabe der Diöceſe Bretten :

den Mißbrauch des Eides betreffend

( Siehe Mittheil . S. 131 , Ziffer 8. )

Der Bericht gibt Folgendes zu vernehmen
A

Diöceſe Bretten iſt ein im

badiſchen Kirchenblatte abgedruckter Aufſatz des Pfarrers Rieger

von Willſtädt beigefügt , an welchen ſich jene Eingabe an⸗

Der erwähnten Eingabe der

ſchließt , und eine Reihe von Belegen für die hervorgehobene

Herabſetzung des Ei anführt . Die Klage iſt eine drei —2 8

fache ,

1) daß der Eid durch einen allzuhäufigen Gebrauch profanirt

werde ;

2) daß durch Mangel an Feierlichkeit bei der Abnahme der

Leichtſinn der Schwörenden befördert werde ;

Strafrechtes mit dem Ver⸗

brechen des Meineides in keinem Verhältniß ſtehen .

Ihre Commiſſion ſuchte ſich zunächſt darüber in ' s Klare zu

ſetzen , in wie fern dieſer Gegenſtand vor das Forum der

Generalſynode gehöre , und was ſie davon für ihre Beſchluß —

nahme entſchieden in Anſpruch nehmen könne und müſſe . Hier

dos
3) daß die Beſtimmungen des



iſt nun unverkennbar , daß das Dogma über den allein

Sache der Kirche iſt , und dem Staate darüber keine Entſchei

dung zukommt . Ob der Staat !

lichen Bedeutung behufs der Rechtspflege Gebrauch machen will ,
bleibt immerhin ſeine Sache ; die Kirche aber müßte bei jedem

Gebrauche deſſelben , welcher n na

angemeſſen iſt , in Beziehung auf ihre Mitglieder proteſtiren

und ihre Mitwirkung verſagen . So lange darum der E

die Mitwirkung der Kirche in Anſpruch nimmt , ſo muß auch
die Vorausſetzung gelten , daß er bei allen Beſtimmungen über den
Eid die von der Kirche angenommenen G let

Dabei hat die Generalſynode aber noch einen andern 6

ſichtspunkt in ' s Auge zu faſſen , nämlich die öffentliche Sittl

keit und die Einwirkung auf dieſelbe , welche aus den Beſtim —

mungen über den Eid hervorgehe In dieſer B

der Kirche keine directe Einwirkung auf d

wohl aber liegt es in ihrer Pflicht , und darn h ain ihrem

Recht , ihre
— — Erfahrungen in dieſer Beziehu der

Staatsbehörde zur Berückſichtigung bei der Geſetzgebung vor

zulegen .

Laſſen Sie uns die in den vorliegenden Eingaben geführten
Klagen aus dieſen beiden Geſichtspunkten beurth

ad 1

Wenn darüber geklagt wird , daf

Gebrauch des Eides derſelbe prof ohl z
nächſt die Thatſache , daß die die neuere

Geſetzgebung über Gebühr ſich „ Niemand

beſtreiten . Der Verfaſſer der Eingabe 1 Bretten führt an,
daß er in ſeiner mä ßigen Gemeinde in einem Jahr

Perſonen zum Eide vorbereitet habe . Aehnliche Erf hrung
haben wir alle gemacht . Die meiſten dieſer Eidesabnahr
fanden über die geringfügigſten Dinge ſtatt . Das hat für ein

religiöſes Gemüth etwas ſehr Verletzendes , und erſcheint , be

der Geſetzesbeſtim
mungen , mehr oder weniger als ein Mißbrauch des göttlichen

— zur Bequemlichkeit des Unterſuch ungsrichters . Eine

eigentliche Entheiligung des Eides aber , oder ein Gebrauch ,

onders bei einer weniger genauen Kenn
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r mit dem kirchlichen Begriffe im Widerſpruch ſtände ,

d jefunden werden . Der Eid bleibt gleich heilig

ſten, er mag in einer wichtigen oder geringfügigen

hworen werden , er mag oft oder ſelten vorkommen ,

hat die Kirche keine Veranlaſſung , in dieſer Beziehung

Einſprache gegen die Beſtimmung der Prozeßordnung

zu thun

Sehen wir dagegen auf die öffentliche Sittlichkeit , ſo läßt

ſic fluß d allzuhäufigen Eidesleiſtungen

R5 Schon durch die wenigſtens ſchein —

liegende Unterſtellung , daß man ohne Eides⸗

ticht verbunden ſey, vor Gericht die Wahrheit zu ſagen ,
fl die e tze des Volkes über Ehrlichkeit , Wahrhaf —

Ehrenhaftigkeit furchtbar verwildern . Lügen gilt

f furchtlos Läugnen für ehrenhaft , die Wahrheit

reden für Dummheit , Eingeſtehen für Aberwitz . Die Sicher —

t des Eides ſelbſt aber , welchen der Entwurf des Strafgeſfetz —
Grundlage unſeres ganzen Rechtszuſtandes nennt “ ,

fährdet . Das kann nicht wohl

fehlen : j öf zahl Eide , deſto größer auch die Zahl

der Meineid a mal eine Sünde , ein Verbre —

rden iſt, ſo vermindert ſich die

8 Leichtſin um ſo eher ſeine

Quelle un öffe he Sittlichkeit raber

die hochwürdige Synode in ihren Erfahrungen

der Commiſſion zuſammenſtimmt , ſo halten wir fol⸗

genden Antrag für begründet

D

eneralſynode wolle in dem Haupt

te an Seine Königliche Hoheit den Großherzog

Hochwürdige

0 Ausſprech Ur die neuere

Geſetzgebung veranlaßten allzuhäufigen Eidesabnahmen

einen ſehr fühlbaren nachtheiligen Einfluß auf die Sitt —

lichkeit des Volkes haben , und darum möge die hohe

Staatsregierung darauf Bedacht nehmen , wie dem Uebel

bzuhelfen ſey .

ad 2.

die zweite Klage über verminderte Feierlichkeit bei der Ab —

—ĩ8

ů
ůů
ů

—
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nahme des Eides wird theils dadurch begrün

der Vorbereitung des Geiſtlichen für eine wü 0

Acts nicht geſorgt ſey , bei der Ablegung ſelbſt aber in Folge

eines Staatsminiſterialbeſchluſſes vom 24. April 1833 nicht

24mehr darauf geſchen werde, ol

der Feierlichkeit des Actes angemeſſenen Zuſtande ſey, und de

nicht mehr nothwendig ſey , daß die Eidesleiſtung vor einem

weißgedeckten Tiſche mit der heiligen Schrift und in Gegenwart

eines Geiſtlichen geſchehe
Das Recht der Kirche , in dieſer Beziehung beſtimmte , maaß

Wgebende Forderunger die St

NR 1 * 1u Sor IVKAder Beantwortung der Frage abhängen , ob die

als gottesdienſtlicher Act zu betrachten , und alſo einer liturgi

ſchen Anordnung unterworfen ſey. Dies ſcheint von der Staats

behörde nicht anerkannt werden d5 ˖

gewiſſes liturgiſches Moment in der Eidesablegung nicht zu

verkennen , ſo hat es doch die Kirche bis jetzt nicht ausdrücklich

Anſpruch Non dief Set de Pörfte daramin Anſpruch genommen Von dieſer Seite her dürfte darum

auch jetzt keine beſtimmte Anforderung begründet werden können

Was dagegen die Vorbereitung betrifft , ſo iſt

Sorge der Kirche überlaſſen , dabei kann aber nicht verkannt

werden , daß dies ein rein ſeelſorglicher , in keiner Weiſe litur

giſcher Act ſey, und deshalb kein Grund vorhanden ſey zu der

Anordnung , daß derſelbe im Ornate vor

Ueberhaupt ſcheinen allgemeine Anordnun zen über Amtshand

lur dieſer Ar k führen , und es wirdlungen dieſer Art U zu Uhren , ul

mmer angemeſſener ſeyn , hierin dem ſeelſorglichen Tacte des

Pfarrers zu vertrauen

Eine andere Frage wäre , ob die Generalſynode Erfahrungen

gemacht habe , wornach der Mangel an Feierlichkeit dem Leicht

ſinn der Schwörenden Vorſchub leiſte , und ſomit auf die Sitt

lichkeit des Volkes einen nachtheiligen Einfluß übe. Die Com

miſſion iſt der Anſicht , daß zu einem Antrage in dieſer Bezie

hung kein hinreichender Grund , wenigſtens nicht in dem Maaße

wie im vorigen Punkte , vorhanden iſt, und hält dafür , daß es

ſo ſehr im Intereſſe der Staatsregierung ſelbſt liege



und Feierlichkeit vornehmen

daß es einer beſondern Anregung dazu nicht bedürfe .

Die Klage , daß die Strafrechtsbeſtimmungen mit dem Ver

echen des Meineids nicht im rechten Verhältniß ſtehen , iſt

beſonders ſeit Erſcheinung des projectirten Strafgeſetzes oft

laut geworden . Mit der Größe des Verbrechens ſcheint näm —

lich nicht vereinbarlich zu ſeyn , theils daß das Strafmaaß in

vielen Fäl ſt unbedeutend iſt, theils daß der Meineid

Fä als völlig ſtraflos erklärt wird . Es iſt

kennbar , daß hierbei die Kirche von einem ganz andern

ls der Staat in ſeiner Geſetz —

gebung jßene hat das Verbrechen des Meineides an ſich und

idpunkt auszugehen hat , a

in Beziehung auf die Perſon , von der es verübt worden iſt ,

zu betrachten ; die ſtaatliche Geſetzgebung nach ſeinen Folgen ,
weshalb ſie das Strafmaaß zunächſt nach der Verletzung , welche
der Meineid veranlaßte , zu beſtimmen hat . Die Kirche , wenn

ſie auf ihrem Boden ſich feſthalten will , wird eine Beſtrafung

taate nicht fordern können .

Sie wird aber vollkommen in ihrem Rechte ſeyn , wenn ſie den

Meineid ihrer eigenen Disciplin unterwirft . Die Kirche wird

und muß ganz davon abſtehen , was für Früchte der Meineid

allein mit dem ſittlichen Zuſtande desgehabt hat , ſie hat e

Verbrechers zu thun . Iſt dieſer vom Staate als ſtraflos erklärt ,

ſo darf er dadurch den Zuchtmitteln der Kirche nicht entzogen

werden . Es kann dies aber auch nicht geſchehen , wenn der

Staat wirklich eine Strafe verhängt , ſie mag groß oder klein

ſeyn . Hier aber tritt abermals das fühlbare Bedürfniß einer

Disciplinarordnung ein , in deren Ermangelung Ihre Commiſ —

ſion außer Stand iſt, einen Antrag zu ſtellen

5

r Discuſſion über den erſten Punkt dieſes Berichts

rklärten ſich die Mitglieder für den geſtellten Antrag , und von

allen Seiten wurde der lebhafte Wunſch ausgeſprochen , daß

eine Abhülfe in dieſer Beziehung getroffen werden möge , und

es wurde der Commiſſionsantrag bei der Abſtimmung einſtim —

mig angenommen

ad 2 ſtellte ein Abgeordneter den Antrag , es möge die
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hohe Staatsregierung , da die Eidesabnahmen an manchen

Orten auf eine nicht immer angemeſſene Weiſe erfolgten , die

geeignete Notiz davon nehmen und den nöthigen Einfluß zu

Hebung von Mißſtänden ausüben

Dieſer Antrag wurde von der Synode abgelehnt . Dagegen

wurde der Antrag eines andern Abgeordneten

„ es möchten die proteſtantiſchen Geiſtlichen , wie früher ,

„ nicht nur bei Eidesabnahmen in Criminalſachen , ſon

„ dern in allen Fällen wieder beigezogen werden “

von der Synode angenommen

ad 3 wurden von den Synodalmitgliede keine beſtimmten

Anträge geſtellt , wie denn auch die Commiſſion aus angef

ten Gründen keine zu ſtellen im Stande war

Seine Königliche Hoheit der Großherzog hatte mittelſt höchſter

Entſchließung vom 25. Februar 1843 , Nr. 341, nachfolgenden

Verordnungsentwurf über die Bildunge 2

eines evangeliſchen Centralkirchenfonds

der Generalſynode in den ſich für ſie eignenden Hauptgrund —

ſätzen vorlegen laſſen , mit der Bemerkung , daß dieſer Verſamm

lung die geeigneten Anträge und Bitten in dieſer Beziehung

übertragen werden ſollen .

Wir theilen fraglichen Entwurf nebſt ſeiner Begründung

hier vollſtändig mit

1

Verordnung ,
die

Bildung eines evangeliſchen Centralkirchenfonds

betreffend

K 1.

Für die evangeliſche Kirche des Großherzogthums wird ein

Centralkirchenfond gebildet , deſſen Beſtimmung iſt : aushülfsweiſe

für ſolche anerkannte Bedürfniſſe der evangeliſchen Landeskirche

beizutragen , welche zu beſtreiten Niemand geſetzlich verbunden iſt ,

oder für welche die dazu gewidmeten Fonds nicht hinreichen
Fortſetzung folgt . )
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